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Nr. 149.
Gesetz für das Land Oldenburg über Änderungen im Besoldungs¬

gesetz vom 25. Mai 1928 und im Gesetz über den Staats¬
haushalt für das Rechnungsjahr 1936 vom 1. April 1936.

Oldenburg, den 23. Juli 1936.

Das Staatsminifterium hat das folgende Gesetz be¬
schlossen:
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8 1-

In dem Besoldungsgesetz für das Land Oldenburg
vom 25. Mai 1928 wird die Anlage 1 (Besoldungsord¬
nung für die planmäßigen Landesbeamten ) wie folgt
geändert:

1. In der Besoldungsgruppe ^ 5 wird im Beamtenver¬
zeichnis nachgetragen: „KriminalbezirkssekretLre".

2. In der Besoldungsgruppe ^ 6 wird im Beamtenver¬
zeichnis nachgetragen: „Kriminalsekretäre" .

3. In der Besoldungsgruppe 7 wird im Beamtenver¬
zeichnis
a) „Kriminalassistenten" nachgetragen,
b) bei „Eendarmeriekommissare, soweit nicht in Gruppe

^ 6H " die Anmerkungszahl „1)" gestrichen,
c) die Anmerkung 1 gestrichen.

8 2.

Der Haushaltsplan des Landes Oldenburg für das
Rechnungsjahr 1936 wird, wie folgt , geändert:



473

Haushalt
res Landesteils Oldenburg für das Rechnungsjahr 1936.

AUe Reue : Neu

!«» Tit. Ausgabe Summe Summe mehr weni-'
ger

!

Ordentlicher Haushalt
H . Ausgabe.

! g. Fortdauernde
Ausgaben.

!S — Schutzpolizei.
1 Besoldungen 540 000 530 000 — 10 000
7s, Versorgungsgebührnisfe 175 000 165 000 — 10 000

(vgl.Ausg.Kap. II 3u
Tit . 1 und 4)

sk

1

Geheimes Staatspoli¬
zeiamt.
Besoldungen.

Gruppe 6:
1 Kriminalbezirks-

setretär
Gruppe 7:

9 Kriminal-
assistenten 7 740 23 940 16 200 —

4 Hilfsleistungen durch
nichtbe-amtete Kräfte 3 800 3 800

I
!
t

(vgl. Ausg. Kap. II3
Tit . 1 und 7 g)
Oldenburg, den 28. Juli 1936.

(Siegel.)
Staatsminifterimn.

I ° el.



Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬
teilt hat.

Oldenburg , den 28 . Juli 1936.

Der Neichsstatthalter.
(Siegel ) . Carl Röver.

Nr. 150.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der Be¬

kanntmachung vom 3. Oktober 1929, betreffend die den be¬
amteten und praktischen Tierärzten in gerichtlichen und poli¬
zeilichen Fällen zustehenden Vergütungen, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Mai 1934.

Oldenburg, den 5. August 1936.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom.
15 . Mai 1934 (Ges. Bl . für den Landest « ! Oldenburg
S . 862 , für den Landesteil Lübeck S . 109 , für den Lan¬
desteil Birkenfeld S . 125 ) zur Änderung der Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 3. Oktober 1929,
betreffend die den beamtöten und praktischen Tierärzten
in gerichtlichen und polizeilichen Fällen zustehenden Ver¬
gütungen , erhält folgende Fassung:

Artikel I.

Der Ziffer 11 der Bekanntmachung vom 3. Oktober
1929 wird unter 6) folgender neuer Absatz hinzugefügt:

ä) für die Untersuchung aus dem Ausland einge-
führten Einhufer am Bestimmungsort
an Untersuchungsgebühren für jeden
Einhufer 2,— KF.
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Mindestgebühr 5, — K -U
für die Blutentnahme je Einhufer 1,—
für Fohlen bis zu 1 Jahr dis Hälfte der Sätze.

Die Gebühren unter ä ) sind ohne Abzug zu erheben.
Die bisherige Höchstgebühr von 20, — NK fällt fort.

Artikel II.

Die Bekanntmachung tritt mit sofortiger Wirkung
in Kraft.

Oldenburg , den 5 . August 1936.

Staatsministerium.

Joel.

Ar. 151.
Bekanntmachung über die Änderung des Namens der Gemeinde

„Landgemeinde Varel " in Gemeinde „ Varel -Land " .
Oldenburg , den 5 . August 1936.

Der Herr Reichsstatthalter hat durch Erlaß vom
20 . Juli 1936 den Namen der Gemeinde „ Landgemeinde
Varel " in Gemeinde „ Varel - Land " geändert.

Die Namensänderung tritt am 1 . Januar 1937 in
Kraft.

Oldenburg , den 5 . August 1936.

Der Minister des Innern
Joel.
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